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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Vizepräsidenten Dr. Michael SACHS als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX geb. XXXX , StA. Bangladesch, vertreten durch XXXX , gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 23.02.2021, XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 20.05.2021 zu

Recht erkannt:

A)

1)

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2)

Dem Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung wird keine Folge gegeben.

B)

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
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Text

Entscheidungsgründe:

I. vorhergehende Verfahrensgänge:

I.1. Der Beschwerdeführer (in weiterer Folge kurz als „BF“ bezeichnet), ein Staatsangehöriger der Volksrepublik

Bangladesch (kurz: Bangladesch), stellte am 22.12.2014 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich und

begründete den Antrag im Wesentlichen damit, dass er Probleme in Bangladesch aufgrund seiner Mitgliedschaft bei

der BNP-Partei gehabt habe. Er sei fälschlicherweise verurteilt, eingesperrt und gefoltert worden.

I.2. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (kurz: BFA) vom 20.07.2018, XXXX , wurde der Antrag

auf internationalen Schutz des BF gemäß § 3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 ZiJer 13 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines

Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 ZiJer 13 AsylG wurde der Status des

subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Bangladesch nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.).

Zudem wurde festgestellt, dass ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht

erteilt wird. Gemäß § 10 Abs. 1 ZiJer 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen den BF eine Rückkehrentscheidung gemäß §

52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass eine Abschiebung nach Bangladesch gemäß §

46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt III.). Die Frist für die freiwillige Ausreise wurde gemäß § 55 Absatz 1 bis 3 FPG mit 14

Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgelegt (Spruchpunkt IV).

I.3. Der Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 20.07.2018, wurde durch Hinterlegung an den BF

am 26.07.2018 zugestellt.

I.4. Am 05.09.2018 langte der Antrag des BF auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – verbunden mit der

Beschwerde gegen den Bescheid des BFA vom 20.07.2018 - beim BFA ein.

I.5. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 14.09.2018, Zl. XXXX , wurde der Antrag auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 05.09.2018 gemäß § 33 Absatz 1 VwGVG abgewiesen. Dem Antrag auf

Wiedereinsetzung wurde gemäß § 33 Abs 4 VwGVG die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

I.6. Gegen den Bescheid des BFA vom 14.09.2018, XXXX wurde seitens des BF Beschwerde erhoben, die vom

Bundesverwaltungsgericht mit Erkenntnis vom 07.04.2020 XXXX , abgewiesen wurde.

Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom gleichen Tag, XXXX , wurde die (seinerzeit gleichzeitig mit dem

Wiedereinsetzungsantrag) erhobene Beschwerde gegen den Bescheid des BFA vom 20.07.2018 als verspätet

zurückgewiesen.

Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes erlangten Rechtskraft.

II. Zum gegenständlichen Verfahren:

II.1. Mit per Fax am 01.07.2020 übermittelten Schriftsatz des BF, vertreten nunmehr von XXXX , stellte der BF den

Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gem §°55 AsylG iVm Art 8 EMRK.

Begründend wurde – zusammengefasst – ausgeführt, dass der BF „im überdurchschnittlichen Maße“ integriert sei,

Deutschkurse (A2 nicht bestanden, A1 bestanden) belegen könne, österreichische Freunde habe, er sich über fünf

Jahre im Bundesgebiet aufhalte, er sich ein „Privatleben“ mit „vielen Bekannten und Freunden“ aufgebaut habe sowie

die Bindung zum Heimatstaat gering sei.

Der BF habe zumindest Anspruch auf subsidiären Schutz. Er sei an pulmonaler Sarkoidose Stadium II sowie an

Diabetes Mellitus Typ II erkrankt. Er bedürfe medizinischer Betreuung und müsse Medikamente nehmen. Auf Grund

seiner Erkrankung falle der BF in die „Risikogruppe“ hinsichtlich Covid-19 und könne deshalb nicht nach Bangladesch

zurückgeführt werden. Eine Rückkehrentscheidung sei nicht statthaft, die Zurückweisung, Zurückschiebung bzw.

Abschiebung nicht zulässig.

II.2. Am 07.12.2020 erfolgte die mündliche Einvernahme des BF vor dem BFA betreJend „humanitärer Aufenthaltstitel
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gem § 55 AsylG“. Im Zuge dieser Einvernahme wurde die aktuelle Lebenssituation des BF in Österreich, über seine

Familienverhältnisse in Österreich und Bangladesch sowie seine Befürchtungen bei einer allfälligen Rückkehr ins

Herkunftsland erhoben.

II.3. Dem Verfahrensakt ist zu entnehmen, dass am 10.12.2020 die Zustimmung und positive IdentiOzierung des BF

seitens Bangladesch erfolgte und somit der Ausstellung eines Heimreisezertifikats nichts entgegenstünde.

II.4. In einer chefärztlichen Stellungnahme des Landespolizeidirektion XXXX vom 14.12.2020 wurde zusammengefasst

festgehalten, dass auf Grund der vorliegenden Befunde kein rasch fortschreitendes Krankheitsbild vorläge, welche

spezielle (wöchentliche oder monatliche) ärztliche Behandlungen spezieller Natur benötigen würde. Die

Zuckerkrankheit sei mit Sicherheit auch im Herkunftsland zu behandeln.

II.5. Am 21.12.2020 legte der Rechtsanwalt des BF zusätzliche Unterlagen vor, die neben Terminbestätigungen,

Diagnose und Therapieempfehlungen eine Laborüberweisung eines Arztes für Allgemeinmedizin beinhalteten.

II.6. Am 18.01.2021 verständigte des BFA den Rechtsanwalt des BF vom Ergebnis der Beweisaufnahme. Es sei in

Aussicht genommen den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus Gründen des Art 8 EMRK gem § 56 AsylG

abzuweisen sowie eine Rückkehrentscheidung zu treffen.

II.7. Mit weiterer Eingabe des rechtsanwaltlich vertretenen BF vom 02.02.2021 erläuterte und aktualisierte dieser

nochmals seinen Antrag. Insbesondere sei der BF berechtigt, einen Antrag nach § 55 AsylG zu stellen, da sein Privat-

und Familienleben in Österreich intensiv sei, und dies nicht durch sporadische Telefonate mit seiner Ehefrau

kompensiert werden könne. Der Anspruch aus Art 8 EMRK würde vorliegen, die Aufenthaltsdauer sei über fünf Jahre

und sei der BF nie straffällig geworden. Die öffentlichen Interessen würden die Interessen des BF nicht überwiegen.

II.8. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des BFA vom 23.02.2021 entschied dieses im Spruchteil I: „Ihr Antrag

auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus Gründen des Art 8 EMRK vom wird gemäß § 55 AsylG 2005, BGBl I Nr.

100/2005 (AsylG) idgF, abgewiesen“. Gemäß Spruchteil II wurde eine Rückkehrentscheidung getroJen, gemäß

Spruchteil III die Zulässigkeit der Abschiebung festgestellt, gemäß Spruchteil IV die freiwillige Ausreise mit 14 Tages

festgelegt und gemäß Spruchteil V ein befristetes Aufenthaltsverbot über drei Jahre erlassen.

II.9. Gegen diese Entscheidung wendet sich die vorliegende Beschwerde, die sowohl inhaltliche als auch

verfahrensrechtliche Mängel rügt.

Der BF sei unbescholten und habe starke persönliche sowie soziale Bindungen im Bundesgebiet. Die politische Lage im

Herkunftsland sei für den BF ungünstig und seine Rückkehr für ihn bedrohlich. Das gesundheitliche Risiko für den BF

sei groß, insbesondere wegen Covid-19. Das BFA sei auf das wesentliche Vorbringen des BF nicht eingegangen.

Darüber hinaus stellte der BF einen Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zur Beschwerde.

II.10. Am 31.03.2021 legte das BFA die Beschwerde samt Administrativakt dem Bundesverwaltungsgericht zur

Entscheidung vor.

II.11. Am 08.04.2021 erfolgte seitens des Bundesverwaltungsgerichtes eine Anfrage an die Staatendokumentation zur

Erhebung der Behandelbarkeit von pulmonaler Sarkoidose Typ II und Diabetes Mellitus Typ II in Bangladesch.

II.12. Die Staatendokumentation beantwortete die Fragen zur Behandelbarkeit der Erkrankungen des BF hinsichtlich

Diabetes Mellitus Typ II am 21.04.2021 und hinsichtlich der pulmonalen Sarkoidose Typ II am 03.05.2021.

Beide Erkrankungen sind in Bangladesch behandelbar und wären die erforderlichen Medikamente und

Untersuchungsmöglichkeiten gegeben, wobei die Kosten dafür jedoch die Patienten selber zu tragen hätten.

II.13. Am 20.05.2021 erfolgte die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit des BF, seines

rechtsfreundlichen Vertreters sowie einer Dolmetscherin für die Sprache Bangla.

Im Zuge der Verhandlung erfolgte die Erörterung des Beschwerdevorbringens.

Einleitend verwies der Rechtsanwalt des BF darauf, dass im Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides auf § 55

AsylG referenziert wurde, hingegen sei, wie der Begründung entnommen werden kann, die rechtliche Prüfung nach §

57 AsylG erfolgt. Der Bescheid sei somit rechtswidrig, ebenso wie eine Begründungspassage sich auch auf eine

Beschwerdeführerin beziehen würde, welche straffällig geworden sei (s Seite 30 Punkt V des Bescheides).

Im Rahmen der Einvernahme des BF wurde zusammengefasst festgehalten:
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Der BF hat regelmäßigen, ca. vierzehntägigen Kontakt zu seiner Familie, bestehend aus seiner Ehefrau, geheiratet im

Jahr 2010, und zwei Kindern, geboren 2013 und 2015. Der BF vermisst seine Familie und würde nach Möglichkeit den

Nachzug der Familie betreiben.

Seine Verwandten (zB Bruder, NeJen und Nichten) und die seiner Ehefrau (zB Schwiegervater deren Geschwister samt

Familien) leben in Bangladesch, in Österreich hat der BF keine Verwandten.

Seine Ehefrau mit den minderjährigen Kindern wohne bei den Schwiegereltern und einem Schwager, ca 5 bis 7

Kilometer vom Heimatdorf entfernt. In dem Haus, in dem er mit seiner Ehefrau früher wohnte, wohne nunmehr der

Bruder des BF.

Er habe hier österreichische, bengalische und indische Freunde. Eine weitere SpeziOkation, außer dem Verweis auf

einige Unterstützungserklärungen, führte der BF nicht aus.

Die Deutschkenntnisse des BF sind, wie sich in der Verhandlung erwies, sehr gering, eine Unterhaltung praktisch nicht

möglich in Folge des sehr begrenzten Wortschatzes. Der BF, der sich seit 2014 im Bundesgebiet befindet, will in Zukunft

seine Deutschkenntnisse verbessern. Gefragt, was ihn gehindert habe, seine Deutschkenntnisse bisher zu verbessern,

meinte der BF, er habe viele Deutschkurse gemacht, sein Kopf würde hier aber weniger arbeiten. Er sei auch in

Bangladesch nicht lange in die Schule gegangen, bis zur 5. Klasse oder weniger. Er habe von 2004 sechs Jahre im

Textilhandel gearbeitet, danach sei er Taxi gefahren und habe dem Bruder im Gemüsehandel geholfen.

Der BF arbeitet derzeit nicht, auch nicht selbständig; er würde aber gerne Verkäufer sein, Taxi fahren oder bei der MA

48 arbeiten.

Der BF lebt von der Grundversorgung. Er habe kein Vermögen.

Zu seinen Aktivitäten gefragt gab der BF an, dass er gerne spazieren gehe, um seinen Gesundheitszustand zu

verbessern.

Seine Krankheiten hatte er in Bangladesch noch nicht. Auf das Rechercheergebnis der Staatendokumentation

angesprochen meinte der BF, dass dieses stimme, weil es in Bangladesch Behandlungen und Medikamente bezüglich

seiner Krankheiten gäbe, „allerdings sind die Kosten enorm und ich bin nicht in der Lage, diese Kosten zu begleichen.

Auch der Rechtsanwalt des BF führte aus, dass der BF die Kosten selber tragen müsste, und die Covid-19 Situation in

Bangladesch ähnlich dramatisch sei wie in Indien. Darüber hinaus habe der BF einen gesundheitlichen Kontrolltermin

Mitte Juni 2021.

Wenn er zurückkehren müsse würde er befürchten, dass die politischen Probleme, weshalb sein Leben in Gefahr sei,

wieder auftauchen würden; darüber hinaus habe er besagte Krankheiten. Diese wolle er in Österreich behandeln

lassen, weil in Bangladesch die Behandlung für ihn finanziell nicht möglich sei.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Über den Antrag des BF auf internationalen Schutz wurde im Jahr 2018 rechtskräftig negativ entschieden. Einem

Wiederaufnahmeantrag blieb rechtskräftig ein Erfolg versagt. Auf die diesbezüglichen Feststellungen in den

Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichtes vom 07.04.2020 wird verwiesen.

Der BF verblieb unrechtmäßig im Bundesgebiet.

Der nunmehrige Antrag zur Erlangung eines Aufenthaltstitels wurde vom BF im Juli 2020 gestellt. Der BF begründet

diesen im Wesentlichen mit seiner „außergewöhnlichen Integration“, seinem Gesundheitszustand sowie seiner

Entfremdung vom Herkunftsland.

Festgestellt wird, dass der BF Ehefrau und zwei minderjährige Kinder in Bangladesch hat, zu denen er regelmäßigen,

vierzehntägigen Kontakt hält. Seine Familie (Brüder und deren Familien sowie die Schwiegereltern und die Geschwister

seiner Ehefrau samt Familien) leben ebenfalls in Bangladesch.

Der BF vermisst seine Familie und würde sie nach Möglichkeit nach Österreich holen.

Festgestellt wird, dass eine Entfremdung des BF zum Heimatland nicht erkennbar ist und seine Familie sowie die

Großfamilie in Bangladesch leben.



Der BF lebt von der Grundversorgung, er hat kein Vermögen.

Der BF hatte in Bangladesch seine Schulausbildung und war für ca sechs Jahre im Textilhandel tätigt, weiters vier Jahre

als Taxifahrer sowie im Gemüsehandel seines Bruders.

Der BF spricht fast kein Deutsch, ein A2-ZertiOkat konnte er nicht vorlegen. Der seit 2014 in Bundesgebiet beOndliche

BF gedenkt in den nächsten Jahren Deutsch lernen zu wollen, um dann einer beruSichen Tätigkeit, wie Verkäufer,

Taxifahrer oder bei der MA 48., nachgehen zu können. Der BF hat keine Einstellungszusage vorzuweisen.

Festgestellt wird, dass für den BF in Österreich keine wirtschaftlich gesicherte Existenz zu erwarten ist, nicht zuletzt

wegen der sehr geringen Deutschkenntnisse, seiner geringen (selbständigen) Berufskenntnisse bzw. -ausbildungen

und mangels Vermögens.

Der BF gibt an, dass er viele Freunde in Österreich habe, österreichische, bengalische und indische. In seiner Freizeit

würde er viel spazieren gehen, um seinen Gesundheitszustand zu verbessern.

Festgestellt wird, dass der BF keine „außergewöhnlichen“ Schritte zur Integration dargetan hat, insbesondere keine

Tätigkeiten, welche die Integration in die österreichische Gesellschaft, etwa Vereinstätigkeiten, darlegen würde.

Der BF ist unbescholten. Jedoch ist der BF seiner VerpSichtung zur Ausreise über Jahre hinweg nicht nachgekommen

und hat somit keinerlei Respekt gegenüber der österreichischen Rechtsordnung erkennen lassen.

Der BF leidet an pulmonaler Sarkoidose Typ II sowie an Diabetes Mellitus Typ II.

Festgestellt wird, dass nach den Recherchen der Staatendokumentation, die der BF bestätigte, beide Krankheiten in

Bangladesch behandelbar und die erforderlichen Medikamente verfügbar sind. Festgestellt wird, dass die Kosten dafür

der BF in Bangladesch allerdings selbst tragen müsste, weshalb der BF nach seinen Angaben in Österreich verbleiben

will.

Der BF fühlt sich im Falle seiner Rückkehr einer politischen Gefahr ausgesetzt.

Festgestellt wird, dass eine politische Verfolgung des BF im früheren Verfahren rechtskräftig ausgeschlossen wurde, die

Befürchtung des BF hinsichtlich einer politischen Verfolgung im Falle der Rückkehr in sein Heimatland somit nicht

gegeben sind.

II.1.3. Zur maßgeblichen Lage in Bangladesch:

COVID-19:

Letzte Änderung: 11.11.2020

Die COVID-Krise triJt Bangladesch sehr hart, nachdem am 8.3.2020 die ersten Fälle nachgewiesen wurden. Die

Regierung verhängte ab dem 22.3.2020 einen umfassenden Lockdown, der jedoch de facto immer brüchig war und

einmal mehr und einmal weniger eingehalten wurde. Am 30.5.2020 wurde der Lockdown wieder aufgehoben, da eine

weiter Fortsetzung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar war (ÖB 9.2020). Die bangladeschische Regierung hat im April

2020 Hilfspakete mit einem Volumen in Höhe von 12 Milliarden USD beschlossen. Die Konjunkturmaßnahmen zielen

unter anderem auf eine Stützung von für die Wirtschaft bedeutende Industriezweige wie die Textil- und

Bekleidungsherstellung sowie den Agrar- und Nahrungsmittelsektor ab (GTAI 21.9.2020a). Im Zuge der COVID-Krise

2020 verloren nach Schätzungen der Bangladesh Economic Association etwa 36 Mio. Menschen während des

Lockdowns ihre Arbeit, 25 Mio. rutschen zurück in die absolute Armut (ÖB 9.2020).

Das ohnehin schwache Gesundheitssystem Bangladeschs ist mit der Pandemie völlig überlastet (ÖB 9.2020). Durch die

Coronakrise gerät das seit Jahrzehnten unterOnanzierte staatliche Gesundheitswesen in Bangladesch enorm unter

Druck und die Versorgung von Covid-19-Patienten stößt an ihre Grenzen (GTAI 21.9.2020b). So sind landesweit nur

etwas mehr als knapp 1.000 Intensivbetten verfügbar (GTAI 21.9.2020; vgl. WKO 4.2020). Davon sind 400 für die

Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen ausgerüstet. Während es in der Hauptstadt Dhaka

400 Intensivbetten gibt, stehen in 47 der insgesamt 64 Verwaltungsbezirke überhaupt keine zur Verfügung (GTAI

21.9.2020).

Eine weitere Problemstellung für das Land stellen die zahlreichen Rückkehrer aus den Ländern des Nahen Ostens dar.

Auf Grund der beengten Arbeits- und Lebensverhältnissen in den Gastländern sind diese Arbeiter besonders von

Ansteckungen mit dem Virus betroJen. Darum, aber auch wegen des mit COVID verbundenen weltweiten



Wirtschaftsabschwungs, schicken vor allem die Staaten des Nahen Osten tausende Arbeiter wieder zurück nach

Bangladesch. Viele bringen so das Virus auf ihrem Heimweg mit ins Land. Da viele Migranten aus Bangladesch im

Nahen Osten im Zuge der COVID-Krise ihre Arbeit verloren haben und ausgewiesen wurden, ist in den kommenden

Jahren mit einem vermehrten Aufkommen von AsylwerberInnen aus Bangladesch in (West-)Europa zu rechnen (ÖB

9.2020).

Quellen:

?        GTAI - Germany Trade and Invest (21.9.2020a): Covid-19: Maßnahmen der Regierung, https://www.gtai.de/gtai-

de/trade/specials/special/bangladesch/covid-19-massnahmen-der-regierung-260866, Zugriff 5.11.2020

?        GTAI - Germany Trade and Invest (21.9.2020b): Covid-19: Gesundheitswesen in Bangladesch:

https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/bangladesch/bangladeschs-wirtschaft-behauptet-sich-trotz-

coronakrise-260868, Zugriff 5.11.2020

?        ÖB – Österreichische Botschaft Neu Delhi (9.2020): Asylländerbericht Bangladesch

?        WKO – Wirtschaftskammer Österreich (25.4.2020): Coronavirus: Situation in Bangladesch,

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-info-bangladesch.html, Zugriff 8.5.2020

Politische Lage:

Letzte Änderung: 16.11.2020

Bangladesch ist seit 1991 eine parlamentarische Demokratie (GIZ 11.2019a). Die Hauptstadt ist Dhaka (ca. 20 Millionen

Einwohner). Auf einer Fläche von ca. 148.000 km² leben etwa 163 Millionen Einwohner (CIA 4.11.2020; vgl. GIZ 5.2020,

AA 6.11.2020).

Der Verwaltungsaufbau von Bangladesch ist zentralistisch: Das Land ist in acht Regionen (Divisions), 64 Bezirke

(Districts), 492 Polizeidistrikte (Thana/Upazila), mehr als 4.500 Gemeindeverbände (Unions) und circa 87.000

Dorfgemeinden gegliedert (ÖB 9.2020). Im Gebiet der Chittagong Hill Tracts gilt eine besondere Verwaltung, die der

lokalen (indigenen), nicht-bengalischen Bevölkerung verstärkte Mitwirkungsmöglichkeiten einräumen soll (ÖB 9.2020).

Das Staatsoberhaupt ist der Präsident, der vom Parlament alle fünf Jahre gewählt wird. Eine einmalige Wiederwahl ist

möglich. Er übt größtenteils zeremonielle Funktionen aus, während die Macht in den Händen des Premierministers als

Regierungschef liegt. Dieser wird von der stärksten im Parlament vertretenen Partei nominiert und vom Präsidenten

formell ernannt. Zusätzlich obliegt dem Premierminister die Kontrolle der Geheimdienste, der Streitkräfte und der

paramilitärischen Einheiten (GIZ 11.2019a).

Das Parlament (National Parliament oder Jatiya Sangsad) besteht aus einer Kammer mit 300 direkt gewählten

Abgeordneten (ÖB 9.2020) sowie zusätzlichen 50 Sitzen, die nur für Frauen reserviert sind (USDOS 11.3.2020; vgl. GIZ

11.2019a). Das Mehrheitswahlrecht führt zu stabilen Mehrheiten im Parlament und hat die Herausbildung der

Bangladesh Nationalist Party (BNP) und der Awami League (AL) als dominierende und konkurrierende Parteien

begünstigt. Die erste Verfassung trat 1972 in Kraft und setzte neben der demokratischen Staatsform auch

Säkularismus, Sozialismus und Nationalismus als Ziele fest. Nach zahlreichen Verfassungsänderungen wurde 1988 der

Islam als Staatsreligion eingeführt bei gleichzeitiger verfassungsrechtlicher Verankerung des Rechts auf friedliche

Ausübung anderer Religionen (ÖB 9.2020).

Das politische Leben wird durch die beiden dominierenden und konkurrierenden größten Parteien AL und BNP

bestimmt (ÖB 9.2020; vgl. AA 21.6.2020, BS 29.4.2020). Klientelismus und Korruption sowie maOöse Strukturen sind

weit verbreitet. Gewerkschaften, Studentenorganisationen, Polizei und Verwaltung sind parteipolitisch durchdrungen

(AA 21.6.2020; vgl. DGVN 2016). Beide Parteien haben keine demokratische interne Struktur und werden von Familien

geführt, die Bangladesch seit der Unabhängigkeit geprägt haben (FH 2020). Wie in der Region üblich, geht es bei

politischen Parteien weniger um Ideologie, als um einzelne Persönlichkeiten und deren Netzwerke, die im Falle eines

Wahlsieges auch finanziell profitieren, in dem sie mit wichtigen Staatsposten versorgt werden (ÖB 9.2020).

Bei den elften bangladeschischen Parlamentswahlen vom 30.12.2018 erzielte die „Große Allianz“ um die regierende AL

einen überragenden Sieg (ÖB 9.2020) mit 96 Prozent der Stimmen und 289 der 300 zur Wahl stehenden

Parlamentssitze (Guardian 30.12.2018; vgl. DT 27.1.2019, DW 14.2.2019).

Die Wahlen vom 30. Dezember 2018 waren durch ÜbergriJe auf Oppositionelle, willkürliche Verhaftungen und



Einschüchterungen der Stimmberechtigten gekennzeichnet (HRW 14.1.2020). Bereits im Vorfeld der Wahl kam es zu

Gewalt zwischen rivalisierenden Anhängern und einem harten Vorgehen der Regierung (BBC 31.12.2018; vgl. Hindu

1.1.2019). Am Wahltag waren rund 600.000 Sicherheitskräfte, darunter Armee und paramilitärische Truppen, im

Einsatz, um die Gewalt einzudämmen (Guardian 31.12.2018). Frühzeitig wurde die Wahl durch die Wahlkommission als

frei und fair bezeichnet. Unregelmäßigkeiten wurden nicht untersucht. Stattdessen wurden Journalisten wegen ihrer

Berichterstattung verhaftet (HRW 14.1.2020). Es wurden rund 20 Menschen bei Zusammenstößen zwischen Anhängern

der regierenden Partei und der Opposition getötet und Tausende verletzt (ÖB 9.2020; vgl. Reuters 1.1.2019). Die

Opposition verurteilte die Wahl als „Farce“ und fordert die Annullierung des Ergebnisses und Neuwahlen (ÖB 9.2020).

Infolge der Dominanz der AL und der fehlenden innerparteilichen Demokratie hat de facto die exekutive Spitze das

ausschließliche Sagen bei Gesetzesentwürfen. Wie schon die Vorgängerregierungen baut auch die gegenwärtige AL-

Regierung ihre Netzwerke in Verwaltung, Rechtswesen und Militär aus. Verschärfend kommt hinzu, dass die BNP als

vormals größte Oppositionspartei das Wahlergebnis angefochten hatte und nun nicht mehr im Parlament vertreten ist.

Die oppositionelle BNP hat aufgrund ihrer starken gesellschaftlichen Verankerung das Potenzial, durch Generalstreiks

großen außerparlamentarischen Druck zu erzeugen (GIZ 11.2019a).

Da die Politik in Bangladesch generell extrem korrupt ist, sind die Grenzen zwischen begründeter Strafverfolgung und

politisch motivierter Verfolgung Sießend. Sicherheitskräfte sind in jüngster Vergangenheit sowohl bei

Demonstrationen von Anhängern der beiden Großparteien, als auch bei islamistischen oder gewerkschaftlichen

Protesten mit Brutalität vorgegangen. Im Zuge des Wahlkampfes Ende 2018 wurden gegen Anhänger und

KandidatInnen der oppositionellen BNP durch die Sicherheitsbehörden falsche Anzeigen verfasst (ÖB 9.2020).

Im Vorfeld der elften Parlamentswahl in Bangladesch wurden nach Angaben der Opposition seit Anfang November

2018 bis zu 21.000 ihrer Mitglieder und Aktivisten verhaftet. Mehrere Menschenrechtsgruppen haben seit Anfang 2018

einen dramatischen Anstieg von Ongierten Klagen gegen Gegner der Regierungspartei festgestellt. Unter den

Verhafteten beOnden sich prominente Führer des Oppositionsbündnisses, wie Mainul Hosain wegen krimineller

DiJamierung und Dr. ZaJrullah Chowdhury wegen Verrats, Erpressung und Fischdiebstahls (FIDH 9.1.2019). Die BNP-

Vorsitzende, Khaleda Zia, war von März 2018 bis März 2020 aufgrund von Korruptionsvorwürfen im Gefängnis (AA

21.6.2020; vgl. NAU 25.3.2020). Seit Zia auf freiem Fuß ist, sind praktisch keine Aktivitäten der BNP mehr wahrnehmbar

(ÖB 9.2020).

Nachdem die oppositionelle BNP nunmehr nicht existent ist und im politischen Prozess kaum bis gar keine Rolle mehr

spielt, ist eine Verfolgung, bzw. Unterdrückung ihrer AnhängerInnen aus Sicht der Regierung oJenbar nicht mehr

nötig. Anzumerken ist, dass seit März 2020 das politische Geschehen vollständig von der COVID-Krise überlagert wird.

Von einer staatlichen Überwachung der politischen Opposition ist auszugehen (ÖB 9.2020).
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Sicherheitslage:

Letzte Änderung: 16.11.2020

Der Hass zwischen den politischen Parteien, insbesondere der Awami League (AL) und der Bangladesh Nationalist

Party (BNP), ist für den größten Teil an Gewalt im Land verantwortlich (ACLED 9.11.2018). Die regierende AL hat ihre

politische Macht durch anhaltende Schikanen gegenüber der Opposition und den als mit ihr verbündet

wahrgenommenen Personen sowie gegenüber kritischen Medien und Stimmen in der Zivilgesellschaft gefestigt (FH

2020). Beide Parteien sind – gemeinsam mit unidentiOzierten bewaJneten Gruppen – in Vandalismus und gewalttätige

Auseinandersetzungen verwickelt und greifen auch friedliche Zivilisten an (ACLED 9.11.2018).

Von nichtstaatlichen Akteuren (insbesondere der Opposition, Islamisten, Studenten) geht in vielen Fällen nach wie vor

Gewalt aus. Die öJentliche Sicherheit ist fragil. Das staatliche Gewaltmonopol wird durchbrochen. Es kommt häuOg zu

Morden und gewalttätigen Auseinandersetzungen aufgrund politischer (auch innerparteilicher) oder krimineller



Rivalitäten. Eine Aufklärung erfolgt selten. Die großen Parteien verfügen über eigene „Studentenorganisationen“. Mit

dem stillschweigenden Einverständnis der Mutterparteien fungieren diese bewaJneten Organisationen als deren

Schild und Schwert. Ihr Mitwirken im politischen Prozess ist eine der wichtigsten Ursachen für die politische Gewalt in

Bangladesch (AA 21.6.2020).

Spontane Streiks und Kundgebungen können jederzeit stattOnden (BMEIA 6.8.2020; vgl. AA 28.7.2020), dabei können

Kämpfe zwischen Sicherheitsbehörden und Demonstranten, Brandstiftung, Gewalt und Vandalismus unvorhergesehen

auftreten (UKFCO 12.11.2020a).

Gewalt gegen Zivilisten oder staatliche Kräfte durch Rebellen macht einen relativ kleinen Anteil an allen

Gewaltereignissen aus. Es gibt radikale islamistische Gruppen wie die Mujahideen Bangladesh (JMB) und Ansarullah

Bangla Team (ABT). Sowohl der Islamische Staat (IS) und Al Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) geben an, in

Bangladesch aktiv zu sein, was von der Regierung jedoch dementiert wird (ACLED 9.11.2018). Spontane Streiks und

Kundgebungen können jederzeit stattOnden (BMEIA 6.8.2020). 2019 gab es mehrere AngriJe gegen Polizei und

Sicherheitskräfte in Dhaka und in der Stadt Khulna (UKFCO 12.11.2020b). In vielen Fällen ist nicht eindeutig

diJerenzierbar, ob religiöse Motive oder säkulare Interessen, wie z.B. Racheakte oder Landraub, Grund für solche

Vorfälle sind (AA 21.6.2020).

In der Division Chittagong, insbesondere im Gebiet der Chittagong Hill Tracts (Bezirke Rangamati, Khagrachari und

Bandarban) kommt es zu bewaJneten Unruhen und kriminellen ÜbergriJen (AA 28.7.2020; vgl. UKFCO 29.3.2020a, AI

30.1.2020). Der inter-ethnische KonSikt in Myanmar wirkt sich auf Bangladesch aus. Er hat politische und soziale

Spannungen insbesondere aufgrund der Ankunft von rund einer Million Rohingya-Flüchtlingen seit August 2017

verstärkt. Im südöstlichen Verwaltungsbezirk Cox’s Bazar der Gebietsverwaltung Chittagong hat es zuletzt unter

anderem in der Nähe von Flüchtlingslagern vereinzelt gewalttätige Zwischenfälle gegeben (HRW 18.9.2019; vgl. AnAg

5.11.2019, TDS 24.8.2019). Die Schutzfähigkeit staatlicher Behörden ist grundsätzlich gering. Die Behörden sind in der

Regel keine neutralen Akteure, sondern unterstützen die politischen Ziele der jeweiligen Machthaber (ÖB 9.2020).

An der Grenze zu Indien kommt es gelegentlich zu Schusswechseln zwischen indischen und bangladeschischen

Grenzsicherungsorganen. Regelmäßig werden Menschen getötet, die versuchen, illegal die Grenze zu überqueren

(UKFCO 12.11.2020a). Auch wenn sich die dortige Lage zeitweise etwas entspannt, bleibt sie grundsätzlich labil (EDA

14.8.2020).

Das South Asia Terrorism Portal (SATP) verzeichnet in einer Aufstellung für das Jahr 2018 insgesamt 135 Vorfälle

terrorismusrelevanter Gewalt im Land. Im Jahr 2019 wurden 104 solcher Vorfälle, bis zum 8.11.2020 wurden im Jahr

2020 insgesamt 82 Vorfälle terroristischer Gewaltanwendungen registriert (SATP 8.11.2020).

Das Armed ConSict Location & Event Data Project (ACLED) verzeichnet im Berichtzeitraum 2019 insgesamt 1.713

KonSiktvorfälle (angeführt werden beispielsweise Demonstrationen, Ausschreitungen, Kampfhandlungen,

Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen u.a.) bei denen 337 Personen getötet wurden (ACCORD 29.6.2020). 2020

wurden bis Ende Oktober in insgesamt 1.189 Konfliktvorfällen 244 Personen getötet (ACLED 4.11.2020).
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Rechtsschutz / Justizwesen:

Letzte Änderung: 11.11.2020

Die Justiz ist überlastet. Überlange Verfahrensdauern, Korruption und politische EinSussnahme behindern die

Unabhängigkeit. Presseberichten zufolge kommt es in ländlichen Gebieten zu Verurteilungen durch unbefugte

Dorfälteste oder Geistliche nach traditionellem, islamischem „Scharia Recht“. Die islamische Scharia ist zwar nicht

formell als Gesetz eingeführt, spielt aber insbesondere in den Bereichen des Zivilrechts (Erbschaft, Grunderwerb,

Heirat und Scheidung etc.) eine große Rolle (ÖB 8.2019). Nicht immer greifen die Behörden ein (AA 21.6.2020).

Das Gerichtssystem besteht aus zwei Instanzen, den untergeordneten Gerichten (Magistrates, Session- und District

Judges) und dem Obersten Gerichtshof (Supreme Court). Beide verhandeln Zivil- und Strafrechtssachen. Das

Rechtssystem beruht weitgehend auf dem englischen Common Law. Die erstinstanzlichen Gerichte bestehen aus

„Magistrates“, die der Exekutive zuzurechnen sind, sowie Session und District Judges, die der Judikative angehören. Der

Oberste Gerichtshof besteht aus zwei Abteilungen, dem High Court, der Verfassungsfragen verhandelt und als

Berufungsinstanz zu den erstinstanzlichen Gerichten fungiert, sowie dem Appellate Court, dessen

Entscheidungen alle übrigen Gerichte, einschließlich des High Court, binden. Die Richter beider Abteilungen werden

gemäß der Verfassung vom Präsidenten ernannt (ÖB 9.2020).

Die Unabhängigkeit der Richter wird von der Verfassung garantiert. In der Praxis unterstellt allerdings eine schon lange

geltende temporäre Bestimmung der Verfassung die erstinstanzlichen Richter der Exekutive. Auch ihre Ernennung und

Remuneration ist Sache der Exekutive. Demgegenüber haben die Richter des Obersten Gerichtshofs des Öfteren ihre



Unabhängigkeit demonstriert und gegen die Regierung entschieden (ÖB 9.2020). Die EinSussnahme der

Regierungspartei auf Parlament und Justiz haben deren Unabhängigkeit inzwischen weitgehend beseitigt (AA

21.6.2020).

Auf Grundlage des „Public Safety Act“, des „Law and Order Disruption Crimes Speedy Trial Act”, „Women and Children

Repression Prevention Act” sowie des „Special Powers Act“ wurden Sondertribunale errichtet, die Fälle innerhalb eines

festgesetzten Zeitrahmens erledigen müssen – es fehlen allerdings Vorschriften für den Fall, dass sie dieser

VerpSichtung nicht nachkommen. Speedy Trial Tribunals haben Medienberichten zufolge in den vergangenen Jahren

mehrere Hundert Personen zu Tode verurteilt (ÖB 9.2020).

Wie die meisten Beobachter von Bangladesch übereinstimmend angeben, stellen Korruption, Ineczienz der Justiz,

gezielte Gewalt gegen Richter und ein gewaltiger Rückstau an oJenen Fällen große Probleme dar (ÖB 8.2019; vgl. FH

2020). Strafanzeigen gegen Mitglieder der regierenden Partei werden regelmäßig zurückgezogen (FH 2020). Die schiere

Zahl der gegen die politische Opposition eingeleiteten Klagen im Vorfeld zur 11. Parlamentswahl vom Dezember 2018,

deutet auf ein ungehindertes Spielfeld und die Kontrolle der Regierungspartei über die Justiz- und

Sicherheitsinstitutionen hin (FIDH 29.12.2018).

Zwei Drittel aller Streitfälle erreichen nicht das formelle Justizsystem, sondern werden von informellen Dorfgerichten

oder bedeutenden Persönlichkeiten der lokalen Gemeinschaften entschieden. Diese behandeln meist Fälle betreJend

Familienrecht, Unterhalt, Zweitehen, Mitgiftstreitigkeiten und Landeigentum. Obwohl diese „Gerichte“ eine durch

Tradition legitimierte, schnellere und günstigere Alternative zu ordentlichen Gerichten darstellen, sind sie hinsichtlich

der EinSussnahmemöglichkeiten durch lokal bedeutsame Persönlichkeiten sowie der gesellschaftlichen Stellung von

Frauen nicht unproblematisch (ÖB 9.2020).
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Sicherheitsbehörden:

Letzte Änderung: 16.11.2020

Die Polizei ist beim Ministerium für Inneres angesiedelt und hat das Mandat, die innere Sicherheit sowie Recht und

Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Armee, die dem Büro des Ministerpräsidenten untersteht, ist für die äußere

Sicherheit zuständig, kann aber auch für innerstaatliche Sicherheitsaufgaben herangezogen werden. Zivile Stellen

hatten weiterhin eJektive Kontrolle über die Streitkräfte und andere Sicherheitsbehörden. Die Regierung verfügt über

Mechanismen, Missbrauch und Korruption zu untersuchen und zu bestrafen; sie werden aber nicht immer angewandt

(USDOS 11.3.2020).

Das Wirken der Polizei ist gekennzeichnet durch einen Mangel an Ressourcen inklusive mangelhafter Infrastruktur,

Mangel an Personal, Ausbildung und Arbeitsmaterialien, Ineczienz und Korruption (AA 21.6.2020). Die Regierung

unternahm Schritte, um in der Polizei Professionalität, Disziplin, Ausbildung und Reaktionsfähigkeit zu verbessern und

die Korruption zu verringern (USDOS 11.3.2020; vgl. ÖB 9.2020). Trotz dieser Bemühungen kommt es weiterhin zu

Machtmissbrauch und unangebrachter Gewaltanwendung von Sicherheitskräften, insbesondere durch die Rapid

Action Batallions (RAPs), die in weiterer Folge ungestraft bleiben (ÖB 9.2020).

Es gibt Hinweise auf willkürliche Festnahmen durch die Polizeikräfte, obwohl dies gesetzlich verboten ist, sowie auf



willkürliche Nutzung der gesetzlich erlaubten präventiven Festnahmen. Die Festnahme ohne Angabe von Gründen ist

für bis zu 30 Tagen zur Verhinderung von Taten, die die nationale Sicherheit, Verteidigung, Souveränität, öJentliche

Ordnung oder auch wirtschaftliche Interessen des Landes gefährden, erlaubt. Die Arretierten haben kein Recht auf

einen Verteidiger. Die hauptsächlich BetroJenen sind Aktivisten der politischen Parteien und NGO-Vertreter, die Kritik

an der Regierung üben. Nach wie vor problematisch ist auch die in vielen Fällen unverhältnismäßig lange

Untersuchungshaft. Als Gründe hierfür werden bürokratische Ineczienz, limitierte Ressourcen und Korruption

genannt. Gegenwärtig geht man von über 2 Millionen ausständigen Zivil- und Strafverfahren aus (ÖB 9.2020).

Die Sicherheitskräfte lassen Personen weiterhin routinemäßig „verschwinden“ (AI 30.1.2020; siehe auch Abschnitt 5).

BetroJene sehen aus Angst vor Vergeltung in der Regel davon ab, Mitglieder der Sicherheitsbehörden wegen

Menschenrechtsvergehen anzuzeigen, sodass diese straSos bleiben. Auch im Falle einer Beschwerde herrscht

weitestgehend StraJreiheit. Wenn allerdings die Medien Polizeiversagen öJentlich anprangern, werden durch die

politische Ebene die zuständigen Polizisten oft bestraft (AA 21.6.2020).

Die Sicherheitsbehörden bestehen zum Hauptteil aus der dem Innenministerium unterstellten „Bangladesch Police“,

die ca. 116.000 Mann zählt. Zur Unterstützung der Polizei stehen weitere Einheiten zur Verfügung (ÖB 9.2020).

Rapid Action Batallions (RABs): Es gibt etwa 15 RABs mit insgesamt ca. 9.000 Mann, die ebenfalls dem

Innenministerium unterstellt sind. Ihre Aufgabe ist der Kampf gegen bewaJnete kriminelle Organisationen. Die RABs

sind hauptsächlich in urbanen Zentren stationiert, rekrutieren sich hauptsächlich aus Polizei und Armee, sind gut

ausgebildet und mit moderner Ausrüstung versehen (ÖB 9.2020). Ihnen werden schwere Menschenrechtsverstöße wie

z.B. extralegale Tötungen zugeschrieben (AA 21.6.2020). Die RABs verfolgen eine aggressive Strategie gegen

bewaJnete „Gang“-Mitglieder, was zu zahlreichen Toten durch Schießereien führt. Sie werden auch bei

Demonstrationen eingesetzt, wobei exzessive Gewalt, Gummigeschosse aber auch scharfe Munition gegen

Demonstranten zum Einsatz kam, welche wiederholt Todesopfer forderten. Es kam trotz zahlreicher Verhaftungen

noch zu keiner Verurteilung wegen außergerichtlicher Tötungen, Folter oder willkürlicher Verhaftungen gegen

Mitglieder der RABs (ÖB 9.2020). Die Regierung streitet weiterhin das Verschwindenlassen von Personen, Folter und

andere Verstöße durch Sicherheitskräfte, sowie außergerichtliche Tötungen, etwa durch Angehörige des RAB ab. Die

Sicherheitskräfte versuchen seit langem, unrechtmäßige Tötungen zu vertuschen, indem sie behaupteten, dass es bei

einem Schusswechsel oder im Kreuzfeuer zu Todesfällen gekommen ist. Hunderte Menschen wurden angeblich in

solchen „Kreuzfeuer“ getötet (HRW 14.1.2020; vgl. ÖB 9.2020).

Bangladesh Ansar: Gegründet im Jahr 1948 und ebenfalls dem Innenministerium unterstellt, gibt es aktuell ca. 23.000

leicht bewaJnete Ansars, die zur Unterstützung der Polizei im ländlichen Raum eingesetzt werden und auch

Zivilschutz-Aufgaben übernehmen (ÖB 9.2020).

Border Guard Bangladesh (BGB) – ehem. Bangladesh RiSesRiSes (BDRs): Diese ca. 40.000 Mann starke paramilitärische

Truppe untersteht dem Home Ministry [Innenministrium], wird aber hauptsächlich von Armee-Oczieren geführt und

dient in erster Linie dem Grenzschutz. Die BGB ist auch für die Verhinderung von Schmuggel und Menschenhandel

zuständig (ÖB 9.2020).

Village Defence Parties (VDP): Gegründet 1976, sollte es in jedem Dorf des Landes je ein männliches und weibliches

„Platoon“ [Zug] mit jeweils 32 Personen geben, die der Unterstützung der Polizei bei der Aufrechterhaltung von Ruhe

und Ordnung sowie der Unterstützung der zivilen Behörden bei sozialen und wirtschaftlichen

Wiederaufbauprogrammen und bei Naturkatastrophen dienen sollen. In Städten gibt es analog dazu sog. Town

Defence Parties (ÖB 9.2020).

Special Branch of Police (SB): Sie ist beauftragt, die nationale Sicherheit zu gewährleisten, erfüllt die Funktion,

nachrichtendienstliche Informationen zu sammeln und ist mit der Spionageabwehr betraut. Die SB ist überall in

Bangladesch vertreten und besitzt die Fähigkeit, innerhalb und außerhalb des Landes zu agieren (AA 21.6.2020).

Quellen:

?        AA – Auswärtiges Amt (Deutschland) (21.6.2020): Auswärtiges Amt_Bericht über die asyl- und

abschiebungsrelevante Lage in der Volksrepublik Bangladesch (Stand: Mai 2020),

https://www.ecoi.net/en/file/local/2033573/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-



_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Volksrepublik_Bangladesch_%28Stand_Mai_2020%29%2C_21.06.2020.pdf,

Zugriff 9.11.2020

?        AI – Amnesty International (30.1.2020): Human Rights in Asia-PaciOc; Review of 2019 - Bangladesh,

https://www.ecoi.net/en/document/2023864.html, Zugriff 12.11.2020

?        HRW – Human Rights Watch (14.1.2020): World Report 2020 – Bangladesh,

https://www.ecoi.net/de/dokument/2022700.html, Zugriff 9.11.2020

?        ÖB – Österreichische Botschaft Neu Delhi (9.2020): Asylländerbericht Bangladesch

?        USDOS – US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 - Bangladesh,

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026382.html, Zugriff 13.11.2020

Korruption:

Letzte Änderung: 16.11.2020

Korruption ist in Bangladesch weit verbreitet und hat alle Teile der Gesellschaft durchdrungen (AA 21.6.2020; vgl. LIFOS

25.2.2019, ODHIKAR 8.2.2020). Auf dem Korruptionsindex von Transparency International belegte Bangladesch im Jahr

2019 den 146. Platz unter 180 Staaten TI 23.1.2020), das eine Verbesserung gegenüber 2018 um drei Plätze bedeutet

(Anm.).

Aufgrund der weit verbreiteten Korruption in Justiz und Polizei ist es eine nahe liegende Vermutung, dass es auch zu

ungerechtfertigten Anschuldigungen kommt, nicht notwendiger Weise auf staatliches Betreiben, sondern von

Privatpersonen mit wirtschaftlichen oder persönlichen Motiven (ÖB 9.2020).

Vor allem im Bereich der erstinstanzlichen Gerichte, der Gerichtsbediensteten, der öJentlichen Ankläger, der

Magistrate und der Anwälte wird Korruption als ein weit verbreitetes Problem angesehen. Wohlhabenden oder in den

großen Parteien verankerten Personen stehen die Möglichkeiten des ineczienten und korrupten Justizsystems oJen.

Das Ausmaß der Korruption stellt jedoch sicher, dass auch Opfer staatlicher Verfolgung davon proOtieren können.

Waren es während der Zeit des Ausnahmezustandes vor allem Angehörige der beiden politisch dominanten Parteien,

die einer intensiven Antikorruptionskampagne durch Justiz und Polizei ausgesetzt wurden, sind seit den neuerlich von

der Regierungspartei gewonnen Wahlen vom Dezember 2018 nun vornehmlich Angehörige der Oppositionsparteien

gefährdet (ÖB 9.2020).

Das Strafgesetzbuch von 1860 verbietet es Beamten, Bestechungsgelder anzunehmen [Absatz 161, 165] oder Beihilfe

zur Bestechung zu leisten [Absatz 165 A] (TI 1.2019). Als korrupteste Behörden werden die Migrationsbehörden, die

Polizei sowie die Rechtspflege genannt. NGOs und Militär genießen den besten Ruf (AA 21.6.2020).

Als Korruptionsbekämpfungs- sowie Rechtsschutzinstrument besteht die Antikorruptionsbehörde (Anti Corruption

Commission - ACC). Diese wird jedoch als „eher zahnloser Papiertiger“ sowie „reines Aushängeschild“ beurteilt (ÖB

9.2020). Die Antikorruptionsbehörde (ACC) darf der Korruption verdächtigte Beamte nur mit Erlaubnis der Regierung

anklagen. Faktisch ist die „Anti Corruption Commission“ machtlos (AA 21.6.2020; vgl. ODHIKAR 8.2.2020). Die Regierung

nutzt die ACC für politisch motivierte Strafverfolgung, beispielsweise gegen die oppositionelle BNP (FH 2020).

Es gibt Ambitionen der jüngsten Regierungen, Korruption einzuschränken (LIFOS 25.2.2019) und die Regierung setzt

Schritte zur Bekämpfung der weitverbreiteten Polizeikorruption (USDOS 11.3.2020).

Quellen:

?        AA – Auswärtiges Amt (Deutschland) (21.6.2020): Auswärtiges Amt_Bericht über die asyl- und

abschiebungsrelevante Lage in der Volksrepublik Bangladesch (Stand: Mai 2020),

https://www.ecoi.net/en/file/local/2033573/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Volksrepublik_Bangladesch_%28Stand_Mai_2020%29%2C_21.06.2020.pdf,

Zugriff 9.11.2020

?        FH – Freedom House (2020): Freedom in the World 2020 – Bangladesh,

https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2020, Zugriff 10.11.2020

?        LIFOS – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet (25.2.2019): Bangladesh falska

handlingar, https://www.ecoi.net/en/file/local/1458189/1226_1551169348_190225550.pdf, Zugriff 10.11.2020



?        ODHIKAR (8.2.2020): Annual Human Rights Report 2019; Bangladesh, 8. Februar 2020,

https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2019_eng.pdf, Zugriff 10.11.2020

?        ÖB – Österreichische Botschaft Neu Delhi (9.2020): Asylländerbericht Bangladesch

?        TI – Transparency International (23.1.2020): Corruption Perceptions Index 2019,

https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf, Zugriff 10.11.2020

?        TI – Transparency International (1.2019): Korruptionsvermeidung in der Bekleidungsindustrie: Szenarien aus

Bangladesch,

https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2019/Broschuere_Undress_Corruption_Fassung_2019.pdf,

Zugriff 10.11.2020

?        TI – Transparency International (29.1.2019): Corruption Perceptions Index 2018,

https://www.transparency.org/en/cpi/2018/results/bgd, Zugriff 10.11.2020

?        USDOS – US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 - Bangladesh,

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026382.html, Zugriff 10.11.2020

Allgemeine Menschenrechtslage:

Letzte Änderung: 16.11.2020

Die Menschenrechte werden nach der Verfassung mit Gesetzesvorbehalten garantiert (AA 21.6.2020). Bangladesch hat

bisher mehrere UN Menschenrechtskonventionen ratiOziert, ist diesen beigetreten oder hat sie akzeptiert (ÖB 9.2020;

vgl. UNHROHC o.D.). Die Verfassung von Bangladesch in der seit 17. Mai 2004 geltenden Fassung listet in Teil III, Artikel

26 bis 47A, einen umfassenden Katalog an Grundrechten auf. Artikel 102 aus Teil VI, Kapitel 1 der Verfassung regelt die

Durchsetzung der Grundrechte durch die High Court Abteilung des Obersten Gerichtshofes. Jeder Person, die sich in

ihren verfassungsmäßigen Grundrechten verletzt fühlt, steht der direkte Weg zum „High Court“ oJen. Die „National

Human Rights Commission“ wurde im Dezember 2007 unter dem „National Human Rights Commission Ordinance“ von

2007 eingerichtet, hat aber noch keine nennenswerte Aktivität entfaltet (ÖB 9.2020). Die Verwirklichung der in der

Verfassung garantierten Rechte ist nicht ausreichend (AA 21.6.2020).

Teils Onden Menschenrechtsverletzungen auch unter Duldung und aktiver Mitwirkung der Polizei und anderer

Sicherheitskräfte statt (GIZ 11.2019a). Dazu zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen von Personen,

willkürliche Festnahmen und Verhaftungen sowie Folter (USDOS 11.3.2020). Die Regierung verhaftete laut neuesten

Berichten bis zu 2.000 Mitglieder der RABs (Rapid Action Battalion (RAB), Spezialkräfte für u.a. den Antiterrorkampf)

wegen diverser Vergehen. Obwohl die RABs in den letzten Jahren hunderte Tötungen bzw. mutmaßliche Morde verübt

haben, kam es noch zu keiner Verurteilung wegen außergerichtlicher Tötungen, Folter oder willkürlicher Verhaftungen

(ÖB 9.2020, siehe auch Abschnitt 4).

Menschenrechtsverletzungen beinhalten weiters harte und lebensbedrohende Haftbedingungen, politische

Gefangene, willkürliche oder rechtswidrige EingriJe in die Privatsphäre, Zensur, Sperrung von Websites und

strafrechtliche Verleumdung; erhebliche Behinderungen der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, wie

beispielsweise restriktive Gesetze für Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Beschränkungen der Aktivitäten von

NGOs; erhebliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit; Einschränkungen der polit

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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